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1. Akkreditierungsentscheidung und Änderungsauflagen 

Auf Basis des Berichts der Gutachterinnen und Gutachter und der Beratungen der Akkreditie-

rungskommission in der 41. Sitzung vom 22./23.11.2010 spricht die Akkreditierungskommission 

folgende Entscheidung aus: 

1. Bildungswissenschaf-
ten iengängen und 

 genannten 

Qualitätsanforderungen grundsätzlich erfüllen und die im Verfahren festgestellten Mängel vo-

raussichtlich innerhalb von neun Monaten behebbar sind. 

2. Die Akkreditierungskommission stellt fest, dass die oben angeführten Teilstudiengänge die Vo-

raussetzungen erfüllen, um im jeweiligen kombinatorischen Studiengang gewählt zu werden. Die 

Kombinierbarkeit der Teilstudiengänge sowie der Übergang von den Bachelor- in die Masterstu-

diengänge werden von der Hochschule in ihren Ordnungen geregelt. 

3. Die im Verfahren erteilten teilstudiengangsspezifischen Auflagen sind umzusetzen. Die Umset-

zung der Auflagen ist schriftlich zu dokumentieren und AQAS spätestens bis zum 31.08.2011 

anzuzeigen. 

 

A I. Auflagen 

A I. 1. Durch einen geeigneten Mechanismus muss sichergestellt werden, dass jede/r Studierende 

tatsächlich eine gewisse Bandbreite von Prüfungsformen durchläuft. 

A I. 2. Das Modulhandbuch ist unter folgenden Aspekten zu überarbeiten: 

 Bei einigen Modulen muss die Darstellung der Inhalte und Kompetenzen präzisiert wer-

den (z.B. beim Modul Erziehen). 

 Bei Modulen, die das Absolvieren anderer Module zwingend voraussetzen, muss dieses 

in der Modulbeschreibung als Voraussetzung ausgewiesen werden. 

 Die Beschreibung des berufspädagogischen Anteils im Modul Erziehen für das Lehramt 

für Berufskollegs sowie die Beschreibung für das Modul Berufspädagogik müssen nach-

gereicht werden. 

 Die Modulbeschreibungen zu den Praxiselementen müssen präzisiert werden, sobald 

die Klärung der entsprechenden Rahmenbedingungen erfolgt ist. 

 Die Zuständigkeiten für das Orientierungspraktikum müssen festgelegt werden. Die Gu-

tachtergruppe empfiehlt eine Verortung in den Bildungswissenschaften. 

A I. 3. In den Masterstudiengängen müssen gemäß § 11 Abs. 4 LABG Modulabschlussprüfungen 

vorgesehen sein (vgl. Bewertungsbericht zur Modellbetrachtung). 

 

E I. Empfehlungen 

E I. 1.  Die Verknüpfung von Fachdidaktik und Bildungswissenschaften sollte über die Erfahrungen im 

Modellkolleg hinaus weiter strukturiert vorangetrieben werden.  

E I. 2.  Im Rahmen der Evaluation sollte überprüft werden, ob bei den einzelnen Modulen eine stärkere 

Konzentration auf eine geringere Anzahl von Kompetenzen sinnvoll ist. 

E I. 3.  Es sollte eine stärkere Konzentration auf Modulprüfungen, die die Lernergebnisse des ge-

samten Moduls einbeziehen, erfolgen. 
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2. Fächerübergreifende Aspekte 

2.1 Informationen zur Hochschule und zum hochschulweiten Modell der Lehrerbildung 

Die Universität zu Köln weist als Volluniversität ein breites Spektrum von Disziplinen aus den Geis-

tes-, Gesellschafts-, Lebens- und Naturwissenschaften auf. An sechs Fakultäten studierten zum 

Wintersemester 2009/10 über 42.000 Studierende. 

Die Universität zu Köln ist mit über 9000 Lehramtsstudierenden die größte Lehrerausbildungsstätte 

in NRW. Die Ausbildung ist überwiegend dezentral organisiert und verteilt sich über vier Fakultäten. 

Zudem gibt es eine Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule Köln und der Hochschule für 

Musik und Tanz Köln. 

Die Lehramtsausbildung soll ab dem Wintersemester 2011/12 auf die im Gesetz zur Reform der 

Lehramtsausbildung NRW (LABG) von 2009 vorgesehene gestufte Struktur umgestellt werden. In 

Köln können alle im Gesetz vorgesehenen Lehrämter studiert werden: Grundschule (GS), Haupt-, 

Real- und Gesamtschule (HRG), Gymnasium und Gesamtschule (Gym/Ge), Berufskolleg (BK), 

sonderpädagogische Förderung (SF). 

Das Kölner Modell der Lehramtsausbildung wird getragen von der Zielvorstellung einer gezielten 

Kombination von Forschungsorientierung und lehramtsbezogener Professionalisierung. Wesentli-

che Elemente sind die Stärkung der schul- und schulumfeldbezogenen Forschung, die Ausrichtung 

der bildungswissenschaftlichen Anteile am Berufsfeldschule Schule und ihre Ergänzung um ein 

diagnostisches Kompetenzprofil, die Berücksichtigung der gestiegenen Heterogenität von Lernaus-

gangslagen, die Förderung der fachdidaktischen Anteile durch fachdidaktische Forschung, die 

Etablierung einer Graduiertenschule zur schul- und unterrichtsbezogenen Forschung, die Integrati-

on von Praxisanteilen in das Curriculum, der Aufbau optionaler Lehrangebote mit engem Berufsbe-

zug und eine gezielte berufsbiografische Beratung der Studierenden zur Reflexion der Eignung für 

den Lehrerberuf. 

Das Studium umfasst nach den gesetzlichen Vorgaben am Ausbildungsziel orientierte bildungswis-

senschaftliche, fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien, in die Praxisphasen einzube-

ziehen sind. Der Bachelorstudiengang muss bereits lehramtsspezifische Elemente enthalten, soll 

aber auch für außerschulische Berufsfelder qualifizieren, während der Masterstudiengang gezielt 

auf ein Lehramt vorbereiten muss. Konstitutives Element des Masterstudiums ist nach den Vorga-

ben ein fünfmonatiges Praxissemester, das auf die wissenschaftliche Reflexion schulpraktischer 

Erfahrung zielt. 

Die Universität zu Köln strebt mit ihrem Modell einen kontinuierlichen Kompetenzaufbau in allen 

Studienbereichen an. Die curriculare Struktur der Studiengänge sieht vor, dass die in der Lehramts-

zugangsverordnung (LZV) vorgesehenen Leistungspunkte in den Unterrichtsfächern, den Lernbe-

reichen und den beruflichen und sonderpädagogischen Fachrichtungen zu je 70% im Bachelor- und 

zu je 30% im Masterstudium erbracht werden. Daraus resultiert eine relativ starke Gewichtung der 

bildungswissenschaftlichen Anteile im Bachelorstudium, durch die die kontinuierliche Ausbildung 

eines professionellen Habitus forciert werden soll. Um Fachwissenschaft und Bildungswissenschaf-

ten möglichst frühzeitig zu verzahnen, sind die fachdidaktischen Anteile gleichmäßig über das Ba-

chelor- und das Masterstudium verteilt. Der bildungswissenschaftliche Studienanteil beinhaltet je-

weils ein Orientierungs- und ein Berufsfeldpraktikum. 

Die Hochschule verfügt über ein Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit. Staatsbürgerschaftliche 

Teilhabe ist in den Lehramtsstudiengängen ein integraler Bestandteil des Curriculums. Es bestehen 

Auslandsbeziehungen, Kooperationen und Austauschmöglichkeiten mit ausländischen Hochschu-

len in Forschung und Lehre. 

Die Universität zu Köln kooperiert u.a. mit der Sporthochschule Köln. Lehramtsstudierende, die dort 

das Unterrichtsfach Sport studieren, können auch bildungswissenschaftliche Anteile an der Univer-

sität zu Köln absolvieren. Darüber hinaus ist geplant, dass die Sporthochschule ebenfalls ein bil-



4 

dungswissenschaftliches Angebot vorlegt. Dieses soll im Rahmen der Begehung an der Sporthoch-

schule Köln bewertet werden. 

 

2.2 Berufsfeldorientierung 

An der Universität Köln gibt es im Bereich der Lehramtsausbildung zahlreiche Kontakte und Koope-

rationen mit Schulen, Verbänden und verschiedenen Einrichtungen des Berufsfeldes. Diese sind in 

der Regel an den Fakultäten angesiedelt. Künftig sollen Informationen darüber beim ZfL zusam-

menlaufen und unter dem Aspekt der Qualitätsentwicklung ausgewertet werden. 

Bei der Entwicklung der vorliegenden Neukonzeption der Lehrerausbildung wurde auf die beste-

henden Kontakte zurückgegriffen, um Vertreter/inn/en der Berufspraxis in die Diskussionen einzu-

binden. 

Über die Orientierung auf den Lehrerberuf hinaus gibt es an den Career Services der Fakultäten 

und dem hochschulweiten Professional Center Angebote zur Berufsorientierung und zur Erlangung 

von außerfachlichen Kompetenzen. 

Verschiedene Projekte und Programme innerhalb der Lehramtsausbildung dienen der Stärkung des 

Praxisbezugs in der Lehre und der Erprobung innovativer Formate. 

Die Universität zu Köln beteiligt sich am Kooperationsprojekt Absolventenstudien des INCHER in 

Kassel. An der Hochschule wurde ein Fragebogen entwickelt, der spezifisch auf Absolvent/inn/en 

von Lehramtsstudiengängen zugeschnitten ist und seit der Befragung des Prüfungsjahrgangs 2008 

eingesetzt wird. 

 

2.3 Studierbarkeit 

Zuständig für die Koordination und die strategische Planung der Lehramtsausbildung in Kooperati-

on mit den beteiligten Fakultäten ist das ZfL. Es soll zudem Aufgaben in der Beratung und Beglei-

tung der Lehramtsstudierenden und der Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen einschließlich 

der Koordination der Praxisanteile wahrnehmen. 

Um ein Studium in der Regelstudienzeit zu ermöglichen, werden an der Universität bestehende 

Ansätze zur Studienorganisation zu einem Modell für die Lehramtsstudiengänge ausgebaut. Es 

beruht auf der Klassifizierung der Lehrveranstaltungen nach Verpflichtungsgrad und Angebotshäu-

figkeit, aus der Prioritäten resultieren, mit denen die Lehrveranstaltungen auf Zeitfenster verteilt 

werden. Ziel ist ein überschneidungsfreies Lehrangebot, das sich auch mit studentischer Erwerbs-

arbeit vereinbaren lässt. Für Problemfälle wird dem ZfL eine Schiedsstelle eingerichtet, die Lösun-

gen erarbeitet. 

Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung ist in den Ordnungen geregelt. 

 

2.4 Qualitätssicherung 

Auf Hochschulebene stellen Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen dem Rektorat und den 

Fakultäten die Basis für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung dar. Zudem gibt es Maßnah-

men und Instrumente zur Qualitätssicherung auf Ebene der Fakultäten. Der Entwurf einer hoch-

schulweiten Evaluationsordnung sieht vor, dass verschiedene Formen der Evaluation (Veranstal-

tungsevaluation, Studiengangsevaluation, Lernumfeldevaluation und Absolvent/inn/enbefragungen) 

jeweils in einem bestimmten Turnus durchgeführt werden. Die Umsetzung ist in den Fakultäten in 

unterschiedlicher Form geregelt und in unterschiedlichem Maße institutionalisiert. 
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Bei der Lehramtsausbildung werden qualitätssichernde Maßnahmen vom ZfL koordiniert und zu-

sammengeführt. Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität können von den Zentren für Hoch-

schuldidaktik an den Fakultäten initiiert und koordiniert werden. 

Um die hochschuldidaktische Qualifizierung bei Berufung - -

Beschreibungen für Berufungsverfahren. Bei den vorrangig mit der Lehrerbildung befassten Profes-

suren sind Ausschreibungen und Bewertungskriterien auf die didaktischen Anforderungen ausge-

legt. 
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3. Zu den Teilstudiengängen en  

3.1 Profil und Ziele 

Dem Konzept des bildungswissenschaftlichen Studiums liegt ein normatives Konzept eines profes-

sionellen Habitus zu Grunde, der auf fachlichem, fachdidaktischem und pädagogisch-psycholo-

gischem Wissen basiert und die Fähigkeit zur Wissensorganisation beinhaltet. 

Das Studium ist von den Erfordernissen der Praxis her konzipiert. Es orientiert sich an den fünf 

Kernkompetenzen Erziehen, Beurteilen, Unterrichten, Innovieren und Diagnostizieren/Fördern, die 

aus verschiedenen fachsystematischen Perspektiven erarbeitet werden sollen. Schlüsselthemen 

Neu gegenüber der bisherigen Lehramtsausbildung an der Universität zu Köln ist die verbindliche 

Regelschule   Me  

Die Vermittlung der genannten Kernkompetenzen, die Auseinandersetzung mit den Schlüsselthe-

men und die Berücksichtigung der genannten neuen Arbeitsfelder sind eingebettet in die bildungs-

theoretische und -historische Reflexion erziehungswissenschaftlicher Grundlagen, knüpfen an die 

neuere empirische Bildungsforschung an und zielen in der Verknüpfung von Erziehungswissen-

schaft, Fachdidaktik und Fachwissenschaft auf eine wissensbasierte Professionalisierung des Leh-

rerberufs. 

Bewertung: 

Der Teilstudiengang fügt sich inhaltlich und formal in das hochschulweite Modell zur Lehrerbildung 

ein. Die durch die Lehramtszugangsverordnung vorgeschriebenen Leistungspunktwerte werden 

eingehalten. Die auf der Bachelor- und Masterebene jeweils vermittelten fachlichen und überfachli-

chen Qualifikationen sind dem im Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse formu-

lierten Qualifikationsniveau des entsprechenden Abschlussgrades adäquat. 

Die Zielsetzung des bildungswissenschaftlichen Teilstudiengangs ist nachvollziehbar und transpa-

rent dargestellt und orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben für die Lehrerbildung. Die Module 

sind in Orientierung an den für die Lehrerbildung vorgesehenen Kernthemen konzipiert. Wesentli-

che Erkenntnisse der Lehrerbildungs- und Lehrerprofessionsforschung sind aufgegriffen und kon-

sequent konzeptionell dargestellt. Besonders hervorzuheben ist die verbindliche Verankerung neuer 

Tätigkeitsfelder im Kölner Modell. Hierdurch wird die Vorgabe aus der Lehrgangszugangsverord-

nung § 10, nämlich die Vermittlung von übergreifenden Kompetenzen, gut eingelöst. 

Vor diesem Hintergrund kann erwartet werden, dass der Teilstudiengang einen Beitrag zur Berufs-

befähigung leistet. Die angestrebte Entwicklung einer kritischen Reflexionshaltung trägt zur Persön-

lichkeitsbildung bei. Das Konzept für die Bildungswissenschaften fügt sich gut in das Kölner Modell 

hinsichtlich des berufsbiographischen Aufbaus professioneller Kompetenzen ein. Die Gutach-

tergruppe regt a sonderpädagogische Grundlagen für die Regel-

- bzw. inklusionspädagogisch orientiert werden sowie tatsächlich 

für alle Lehrämter verbindlich gemacht werden sollte. 

empfehlen die Gutachter, 

u-

len sowie für Haupt-, Real- und Gesamtschulen, zu ersetzen. Somit wird deutlich, dass die sonder-

pädagogischen Grundlagen nicht für alle allgemeinbildenden Schulformen (z.B. nicht für das Lehr-

amt an Gymnasien und Gesamtschulen) vorgesehen sind. 

 



7 

3.2 Curriculum 

Das bildungswissenschaftliche Kerncurriculum e-

 

Module sind miteinander verzahnt und intendieren eine schrittweise Erweiterung des Blicks vom 

Individuum zum System Schule bis hin zu einer integrierenden Perspektive und einen gestuften 

Aufbau von Methodenkompetenz. 

Die ersten vier Kernmodule sind für alle Lehrämter verbindlich und werden im Laufe des Studiums 

schulformspezifisch ausdifferenziert. In den Lehrämtern GS, HRG und Gym/Ge geschieht das über 

zusätzliche schulformspezifische Erweiterungs- und Wahlpflichtmodule. Am Ende des Masterstudi-

e-

zifisch angelegt ist. Eine Ausnahme bildet das Lehramt SF, bei dem die Thematik im Studium der 

Förderschwerpunkte breiten Raum einnimmt. Die Leistungspunkteverteilung differiert zum Teil nach 

den Lehrämtern. 

Von den Kernmodulen sind die ersten drei als Bachelor-, die beiden letzten als Mastermodule kon-

 Das für alle Lehr-

ämter vorgesehene Berufsfeldpraktikum wird z.T. durch eine der sonderpädagogischen Fachrich-

tungen oder durch die Unterrichtsfächer begleitet, z. B. durch das Sprachförderprojekt im Fach 

Deutsch. Seitens der Bildungswissenschaften sollen die Erfahrungen aus dem Berufsfeldpraktikum 

vor allem im Modul Innovieren  sowie in den Begleitveranstaltungen zum Praxissemester aufge-

nommen werden. 

Die schulformenspezifische Erweiterung stellt sich in den verschiedenen Lehrämtern wie folgt 

dar: 

GS: Zusä Erziehungs- und 

 

HRG: Zusätzlich zum Kerncurriculum werden auf Bachelorebene r-

: ische 

l

udiert, im Masterstudium zwei weitere der genannten Wahl-

 

s-

fte des Masterstudiums absolviert wird und mit dem Mo-

 

e-

rufspädagogische Anteile. Zudem wird zusätzlich zum Kerncurriculum auf Masterebene ein Modul 

verbunden. 

SF

n rt. Die schulformspezifische Erweiterung und Ausdifferenzierung erfolgt über das 

Studium der Förderschwerpunkte. 

Bewertung: 

Die Gutachterinnen und Gutachter konstatieren auf der Basis der dargelegten Leitidee, der be-

schriebenen Kompetenzen und Schlüsselthemen sowie des bildungswissenschaftlichen Kerncurri-

culums, dass sich eine überzeugende professionsorientierte Ausbildung erwarten lässt. Die Module 

der Bildungswissenschaften sind grundsätzlich plausibel dargestellt und bilden den Aufbau der zu 

vermittelnden Lehrerkompetenzen ab. Die Darstellung der Inhalte und Kompetenzen variiert jedoch 

hinsichtlich der Konkretheit des Konzepts, der Detailtiefe und der Berücksichtigung des Schulfor-
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menbezugs. Bei einigen Modulen erscheint eine Präzisierung notwendig. Das Modul Innovieren  

könnte als Beispiel dienen. 

Alle Basismodule nehmen eine einführende Perspektive im Hinblick auf die jeweilig zu behandeln-

den Gegenstände ein. Die Reihenfolge der Module ist weitgehend flexibel angelegt, allerdings legt 

insbesondere das Mo

Nach den Angaben im Modulhandbuch wird bei keinem Modul das Absolvieren anderer Module 

vorausgesetzt. Hier sollte überprüft werden, in welchen Fällen Grundlagen aus anderen Modulen 

benötigt werden. Für den Wahlpflichtbereich stellen die Gutachterinnen und Gutachter fest, dass 

hier interessante Lösungen entwickelt worden sind als Antworten für die unterschiedlichen Anteile 

von Bildungswissenschaften für die einzelnen Schulformen. 

Bei den Modulbeschreibungen fällt zudem auf, dass pro Modul in der Regel eine Vielzahl von Kom-

petenzen benannt wird. Im Rahmen der Evaluation sollte überprüft werden, ob bei den einzelnen 

Modulen eine stärkere Konzentration auf eine geringere Anzahl von grundlegenden Kompetenzen 

sinnvoll ist (Empfehlung E I. 2). 

Insgesamt wird das Konzept hinsichtlich der gleichmäßigen Verteilung der Module über die gesam-

te Studienzeit mit der Einbettung der Praxisphasen als sinnvoll erachtet. Die Verknüpfung des Mo-

duls Innovieren  mit dem Praxissemester erscheint vielversprechend angelegt. Die Modulbeschrei-

bungen zu den Praxiselementen müssen präzisiert werden, sobald die Klärung der entsprechenden 

Rahmenbedingungen erfolgt ist. Die Umsetzung wird allerdings von der tatsächlichen Ausgestal-

tung der Kooperation mit den staatlichen Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung sowie den 

beteiligten Schulen abhängen. 

Hierzu konnte die Universität im Verlauf der Begehung darstellen, dass die Konkretisierung der 

Zusammenarbeit erfolgt, sobald die Strukturen geklärt sind. Es sind aber bereits Ideen und Per-

spektiven vorhanden, die Kooperation auszugestalten. In Planung sind Elemente wie kollegiale 

Fallberatung und Supervision, um der Bedeutung des fallbasierten Arbeitens Rechnung tragen zu 

können. Die Hochschule stellt dar, dass in den Schulen durchaus Offenheit zur Zusammenarbeit 

besteht. Allerdings wird diese von der Ressourcenproblematik beeinflusst. 

Das Modulhandbuch ist damit insgesamt unter folgenden Aspekten zu überarbeiten (Auflage A I. 2): 

 Bei einigen Modulen muss die Darstellung der Inhalte und Kompetenzen präzisiert werden 

(z.B. beim Modul Erziehen). 

 Bei Modulen, die das Absolvieren anderer Module zwingend voraussetzen, muss dieses in der 

Modulbeschreibung als Voraussetzung ausgewiesen werden 

 Die Beschreibung des berufspädagogischen Anteils (2 LP) im Modul Erziehen für das Lehramt 

für Berufskollegs (Bachelorstufe) sowie die Beschreibung für das Modul Berufspädagogik (4 

LP, Masterstufe) muss nachgereicht werden. 

 Die Modulbeschreibungen zu den Praxiselementen müssen präzisiert werden, sobald die Klä-

rung der entsprechenden Rahmenbedingungen erfolgt ist. 

 Die Zuständigkeiten für das Orientierungspraktikum müssen festgelegt werden. Die Gutach-

tergruppe empfiehlt eine Verortung in den Bildungswissenschaften. 

Im Hinblick auf das Konzept Diagnose und Förderung stellen die Gutachterinnen und Gutachter 

fest, dass es sich gut in die Curricula einfügt und die Voraussetzungen aufgrund der Verortung im 

Zentrum für Diagnostik und Förderung günstig sind. Die Gutachterinnen und Gutachter stellen zu-

dem fest, dass die Leitidee im Sinne einer Pädagogischen Diagnostik verortet ist. Dadurch wird die 

a-

tiven As n-

de zur Gestaltung individuell passfähiger Lernangebote fokussieren. Vor diesem Hintergrund wird 

dieser Bereich als domänenspezifische Kompetenz verstanden. Diese Zielsetzung ist der Bedeu-

tung dieser Teilkompetenz angemessen.  
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Mit Blick auf das bildungswissenschaftliche Konzept mahnen die Gutachterinnen und Gutachter 

allerdings an, dass eine gelungene Umsetzung von der Zusammenarbeit mit den Fachdidaktiken 

und Beteiligten der Praxisphasen abhängen wird. Die Verknüpfung von Bildungswissenschaften 

und Fachdidaktik sollte auch auf der konzeptionellen Ebene von Seiten der Bildungswissenschaften 

noch stärker forciert werden (Empfehlung E I. 1). Perspektiven zur Ausgestaltung werden im Rah-

men der Begehungen zu den einzelnen Fächern aufzuzeigen und zu bewerten sein. 

Positiv hervorzuheben ist, dass im Rahmen des Modellkollegs Bildungswissenschaften die zur Ak-

kreditierung vorgelegten bildungswissenschaftlichen Curricula mit Studierenden bereits erprobt 

werden. Die Erfahrungen werden evaluiert und mit denen aus der konventionellen Lehramtsausbil-

dung verglichen mit dem Ziel, dass Ergebnisse entsprechend in der neuen Lehramtsausbildung 

berücksichtigt werden können. Die Gutachterinnen und Gutachter begrüßen diese Möglichkeit sehr. 

-Praxis-

v hochschuldi-

daktisch (durch das Portfoliokonzept) umgesetzt. 

Optimierungsbedarf wird im Hinblick  auf das Prüfungswesen festgestellt. Durch einen geeigneten 

Mechanismus muss sichergestellt werden, dass jede/r Studierende tatsächlich eine gewisse Band-

breite von Prüfungsformen durchläuft (Auflage A I. 1). In der Umsetzung des Prüfungskonzepts 

sollte darüber hinaus darauf geachtet werden, dass sich die Modulprüfungen (exemplarisch) auf 

das gesamte Modul beziehen und nicht nur auf einzelne Veranstaltungen. Zudem wird empfohlen, 

dass der Aufwand für Leistungen, die im Rahmen der Veranstaltungen zu erbringen sind, mit dem 

Aufwand abgestimmt wird, der für die jeweilige Modulprüfung erwartet wird (Empfehlung E I. 3). 

 

3.1.4 Ressourcen 

Das bildungswissenschaftliche Studium liegt an der Universität zu Köln in der Verantwortung der 

Humanwissenschaftlichen Fakultät. Die Situation in der Lehre hat sich zweieinhalb Jahre nach 

Gründung der Fakultät nach Aussage der Hochschule entspannt, da zum einen mehrere Professo-

renstellen besetzt wurden und zum anderen durch die Studienbeiträge Stellen unter anderem im 

Bereich der Lehrkräfte für besondere Aufgaben und für die Betreuung praktischer Studienanteile 

finanziert werden konnten. Durch die Einrichtung des Modellkollegs Bildungswissenschaften konnte 

zusätzlich zur Erhöhung der Lehrkapazität beigetragen werden. Hierdurch stehen fünf Juniorprofes-

suren und Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter zur Verfügung. Der Generationenwechsel wird 

auch in Zukunft zu zahleichen Neubesetzungen führen. Die Raumsituation wird durch verschiedene 

Maßnahmen derzeit verbessert. Für die Beratung der Studierenden wurde ein Studierenden Ser-

vice Center etabliert, beim Zentrum für Hochschuldidaktik wurden die Angebote erweitert. 

Die personellen Ressourcen an der Fakultät stehen zu etwa 70% für die Lehrerbildung und zu 30% 

für andere Bachelor- und Masterstudiengänge zur Verfügung, wobei es in der Lehre eine Verzah-

nung mit den anderen Studiengängen gibt. An der Lehrerbildung beteiligt sind die drei Institute der 

Fachgruppe Erziehungs- und Sozialwissenschaften mit insgesamt 23 Professuren sowie 12 Profes-

suren aus der Psychologie. Die C4/W3-Professuren sind in der Regel mit 1,5 akademischen Mitar-

beiter/innen/stellen, die C3/W2-Stellen mit 0,5 akademischen Mitarbeiter/innen/stellen ausgestattet. 

Für de i-

schen Direktorin, die einer Lehrkraft für besondere Aufgaben, eine W2-Professur und eine halbe 

Mitarbeiterstelle zur Verfügung. Zur Deckung des künftigen Bedarfs laut Antrag werden noch eine 

halbe Mitarbeiterstelle, 3 Studienratsstellen und 6 Lehraufträge benötigt. 

Die Grundausstattung der Fakultät mit finanziellen Mitteln ist seit der Neugründung im Jahr 2007 

um ca. 10% gestiegen. Die Zuweisung erfolgt derzeit gemäß Berufungszusagen, Reisebeihilfen etc. 

werden auf Grundlage eines Personalschlüssels verteilt. Für Lehraufträge stehen ca. 200.000 Euro 



10 

jährlich zur Verfügung. Die Weiterverteilung von Mitteln innerhalb der Fachgruppen ist unterschied-

lich geregelt. Geplant ist eine fakultätseinheitliche parameterorientierte Mittelverteilung. 

Das Drittmittelaufkommen an der Fakultät ist in allen Forschungsbereichen tendenziell gestiegen. 

Die Literatur- und Informationsversorgung konnte ebenso wie andere Servicebereiche durch Studi-

enbeitragsmittel verbessert werden. 

Bewertung: 

Die Gutachterinnen und Gutachter begrüßen es sehr, dass sich alle Lehrenden an der Humanwis-

senschaftlichen Fakultät an der Lehramtsausbildung beteiligen und die Ressourcen hier zielgerich-

tet ausgebaut worden sind. 

Die Umsetzung des Konzeptes setzt voraus, dass der im Antrag benannte zusätzliche Bedarf an 

Ressourcen tatsächlich gedeckt wird. Ansonsten wird empfohlen, weniger Studierende aufzuneh-

men. Die Gutachtergruppe unterstützt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Strategie der 

Hochschule, die Aufnahme von Studierenden in die Lehramtsstudiengänge von den Kapazitäten in 

den Bildungswissenschaften abhängig zu machen. 

 



 

 

 

 

Auflagenerfüllung in den Akkreditierungsverfahren „Bildungswissenschaften“, 
„Paket Philologien II“, „Paket Berufskolleg“, „Paket Sporthochschule“, „Paket 
Kunst und Musik“ 

Sehr geehrter Herr Kramp, 

Sie hatten die Erfüllung der Auflagen in den o.g. Akkreditierungsverfahren angezeigt. Die 
Erfüllung der Auflagen wurde überprüft. Unsere Akkreditierungskommission hat auf ihrer 
Sitzung vom 27./28.02.2012 folgende Beschlüsse gefasst: 

 Bildungswissenschaften: Auflage 2 für den lehrerbildenden Teilstudiengang 
„Bildungswissenschaften“ wird als erfüllt angesehen. Auflage 1 wird als teilweise 
erfüllt angesehen. Zwar wurde in § 8 der Fachprüfungsordnung für den Bachelor-
Studiengang eine Regelung zur Bandbreite von Prüfungsformen aufgenommen, 
eine entsprechende Regelung für den Master liegt jedoch nicht vor. Diese muss 
nachgereicht werden. Über die Erfüllung der Auflage 3 kann zum momentanen 
Zeitpunkt keine Entscheidung getroffen werden, da zwar eine Absichtserklärung 
zur Durchführung von Modulabschlussprüfungen vorliegt, jedoch noch keine 
Ordnungen und Modulhandbücher.  

 Philologien II: Die Akkreditierungskommission sieht die Auflagen A I.2, A I.3 sowie 
A I.4 als erfüllt an. Über die Erfüllung der Auflage A I.1 kann zum momentanen 
Zeitpunkt auf Grund der ungenauen eingereichten Unterlagen bzgl. der 
Personalentwicklung noch keine Entscheidung getroffen werden. Die Hochschule 
wird gebeten, für alle Fächer noch einmal ausführlich zur Personal- und vor allem 
zur Deputatsentwicklung im Hinblick auf die personelle Absicherung einer 
forschungsbasierten Fachdidaktik Stellung zu nehmen. 

 Paket Berufskolleg: Die Akkreditierungskommission sieht die Auflagen als erfüllt 
an. 

 Paket Sporthochschule: Die Akkreditierungskommission sieht die übergreifende 
Auflage für die Studiengänge als erfüllt an. Auflage A II.1 für den Teilstudiengang 
„Sport“ wird als erfüllt angesehen. Auflage A II.2 für Sport und Auflage A III.3 für 
die Bildungswissenschaften werden als nicht erfüllt angesehen, da die 
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Modulbeschreibungen für die Master-Module M2 und M3 für das Gymnasium und 
das Mastermodul M2 für das Lehramt an Förderschulen (Sport) sowie die Module 
MM1, MM2, MEM2 und WP (Bildungswissenschaften) nicht den Passus 
enthalten, dass das Modul mit einer Modulabschlussprüfung abgeschlossen wird, 
die sich auf alle Veranstaltungen des Moduls bezieht. Die Auflagen A III.1 und A 
III.2 für den Teilstudiengang Bildungswissenschaften werden als erfüllt 
angesehen. 

 Paket Kunst und Musik: Die Akkreditierungskommission sieht die Auflagen als 
erfüllt an. Hinsichtlich des Studiengangs „Ästhetische Erziehung“ weisen die 
Gutachter daraufhin, dass im Bachelormodul 2 eine fachwissenschaftliche 
Verortung unter dem Aspekt „Ästhetik“ angesprochen scheint. Allerdings sind 
keine musikwissenschaftlichen, kunstgeschichtlichen oder 
kunstwissenschaftlichen Bezüge erkennbar, so dass eine Präzisierung 
wünschenswert wäre. Im Bereich Musik soll im gleichen Studiengang eine 
Einführung erfolgen, aufgrund eines unvollständigen Satzes (S.6) bleibt jedoch 
unklar worin (Einführung in traditionelle und aktuelle…). 

 

Bzgl. der nichterfüllten Auflagen wird der Hochschule im Rahmen einer Nachfrist bis zum 
31.05.2012 die Gelegenheit gegeben, die Umsetzung der Auflagen erneut anzuzeigen 
und die entsprechenden Unterlagen bei der Geschäftsstelle einzureichen. Die Unterlagen 
werden zur erneuten Prüfung an die Gutachter und zur Stellungnahme an das 
Ministerium weitergeleitet. 

Sollte die Umsetzung der Auflagen nicht fristgerecht erfolgen, muss nach Kriterium 3.5.4 
der „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für 
die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 07.12.2011) die 
Akkreditierung widerrufen werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Annette Trippler 
-Organisationsassistentin- 



 

 

 

 

Auflagenerfüllung in den Akkreditierungsverfahren „Paket Sporthochschule“, 
„Bildungswissenschaften“ 

Sehr geehrter Herr Kramp, 

mit Schreiben vom 22.05.2012 hatten Sie erneut die Umsetzung der Auflagen im o.g. 
Akkreditierungsverfahren angezeigt. Die Erfüllung der Auflagen wurde überprüft. Unsere 
Akkreditierungskommission hat auf ihrer Sitzung am 20./21.08.2012 festgestellt, dass die 
Auflagen A.II.2 und A.III.3 für die lehrerbildenden Teilstudiengänge Sport und 
Bildungswissenschaften nunmehr als erfüllt anzusehen sind. 

Auch die Auflagen A.I.1 und A.I.3 für den lehrerbildenden Teilstudiengang 
„Bildungswissenschaften“ im Rahmen der Modellbetrachtung werden als erfüllt 
angesehen. 

Wir werden den Akkreditierungsrat von der Umsetzung der Auflagen in Kenntnis setzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Annette Trippler 
-Organisationsassistentin- 
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